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13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow  

 

 
Sehr geehrte Frau Köhn, 

 

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 

  

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-

nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 

und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.  

  

Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung äußern wir uns als Leitungs-

betreiber nicht. 

  

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 

Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

  

Freundliche Grüße 

  

50Hertz Transmission GmbH 

  

    

Glöckner                                      Atzrodt 

  

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  

  
 

 
 

50Hertz Transmission GmbH 
 

 

TG 

Netzbetrieb 

 

Heidestraße 2 

10557 Berlin 

 

Datum 

09.12.2022 

 

Unser Zeichen 

2022-006174-01-TG 

 

Ansprechpartner/in 

Frau Froeb 

 

Telef on-Durchwahl 

030-5150-3495 

 

Fax-Durchwahl 

 

 

E-Mail 

leitungsauskunf t@50hertz.com 

 

Ihre Zeichen 

wib/köh_3126 

 

Ihre Nachricht v om 

01.12.2022 

 

Vorsitzender des Auf sichtsrates 

Christiaan Peeters 

 

Geschäf tsf ührer 

Stef an Kapf erer, Vorsitz 

Dr. Dirk Biermann 

Sy lv ia Borcherding 

Dr. Frank Golletz 

Marco Nix 

 

 

Sitz der Gesellschaf t 

Berlin 

 

Handelsregister 

Amtsgericht Charlottenburg 

HRB 84446 

 

Bankv erbindung 

BNP Paribas, NL FFM 

BLZ 512 106 00 

Konto-Nr. 9223 7410 19 

IBAN: 

DE75 5121 0600 9223 7410 19 

BIC: BNPADEFF 

 

USt.-Id.-Nr. DE813473551 
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MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28  

17349 Schönbeck 
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17033 Neubrandenburg 

Telefon:  0395 777551-100 
                            E-Mail:    poststelle@afrlms.mv-regierung.de 
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Raumordnung und Landesplanung 
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Landesplanerische Stellungnahme zum Vorentwurf der 13. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Altentreptow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
 
Hier: Planungsanzeige gemäß Landesplanungsgesetz vom 05.05.1998 (GVOBl. M-V S. 503), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetzes – BüGembe-
teilG M-V v. 18. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 258) sowie Erlass des Ministeriums für Energie, Infra-
struktur und Digitalisierung M-V (Anzeigeerlass) v. 22. Januar 2020 (Amtsblatt M-V S. 51) 
 
Die angezeigten Planungsabsichten werden beurteilt nach den Grundsätzen und Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung gemäß dem Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpom-
mern (LPlG M-V), dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-
V) vom 27.05.2016 sowie dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische 
Seenplatte (RREP MS) vom 15.06.2011. 
 
Folgende Unterlagen haben vorgelegen: 

 Amtliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

 Schreiben der Stadt Altentreptow betr. Übertragung der Verfahrensschritte an das Pla-
nungsbüro MIKAVI Planung GmbH vom 28.11.2022   

 Planungsanzeige mit Schreiben vom 01.12.2022 des Planungsbüros MIKAVI im Auftrag 
der Stadt Altentreptow 

 Vorentwurf der 13. Änderung des FNP (Planzeichnung mit Begründung), Stand: Novem-
ber 2022 

 
 
1. Planungsziel: 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow hat in ihrer Sitzung am 20.09.2022 die Aufstellung der 
13. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren zur Aufstellung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans Nr. 42 „Sondergebiet REWE Stralsunder Straße“ beschlossen. Der 
derzeitig wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Altentreptow stellt den Standort des beabsich-
tigten vB-Planes Nr. 42 als Fläche für die Landwirtschaft dar. Im Sinne des Entwicklungsgebotes 
wird die Änderung der Darstellung in ein Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel" erforderlich. 
 
Zum angezeigten vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 42 „Sondergebiet REWE Stralsunder 
Straße“ wurde bereits mit Schreiben vom 14.12.2022 eine landesplanerische Stellungnahme ab-
gegeben, in deren Ergebnis festgestellt ist, dass der beabsichtigte vB-Plan mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. Entsprechend ist auch der im 

 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
 
Per E-Mail: info@mikavi-planung.de  
 

Bearbeiter:           Herr v. Kaufmann 

 
Telefon:                 (0395) 777 551-109 
E-Mail:                  christoph.kaufmann@ 
                             afrlms.mv-regierung.de 
 
ROK-Reg.-Nr.:                          4_011/92  
 
Datum:                                  14.12.2022 
 

mailto:info@mikavi-planung.de
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Parallelverfahren angezeigte Vorentwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Altentreptow mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar. 
 
 
 
 
 
Christoph von Kaufmann 
Leiter 
 
nachrichtlich per E-Mail: 

- Stadt Altentreptow, k.holz@altentreptow.de 
- Landkreis MSE, Regionalstandort Waren (Müritz), Bauamt, Sachgebiet Kreisplanung 
- Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus u. Arbeit M-V, Abt. 5, Ref. 550 
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Lisa Köhn

Von: Tschernischow, Raphaela <Raphaela.Tschernischow@autobahn.de>
Gesendet: Freitag, 9. Dezember 2022 08:34
An: TöB
Betreff: AW: 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow

Unser Zeichen: 2022_387 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Vorhaben. 
  
Nach Prüfung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen möchten wir Ihnen mitteilen,  dass gegen das o.g. 
Vorhaben in verkehrlicher und straßenbaulicher  
Hinsicht keine Bedenken bestehen, da die Belange der Autobahn GmbH als Träger öffentlicher Belange nicht berührt 
werden.  
  
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Raphaela Tschernischow 
Anbau/ Sondernutzung 

Telefon: +49 3843 275-432 
Raphaela.Tschernischow@autobahn.de 
  
  
www.autobahn.de  
Die Autobahn GmbH des Bundes  
Niederlassung Nordost | Außenstelle Güstrow  
Krakower Chaussee 2 a, 18273 Güstrow/Klueß 
  
Geschäftsführung Stephan Krenz (Vorsitzender) ·   
Gunther Adler · Anne Rethmann  
Aufsichtsratsvorsitz  Oliver Luksic  
Sitz Berlin · AG Charlottenburg · HRB 200131 B  
  
  
  
  
  
  

Von: Lisa Köhn <koehn@mikavi-planung.de>  
Gesendet: Donnerstag, 1. Dezember 2022 13:44 
Betreff: 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow 
  
VORSICHT: Externe E-Mail! Klicken Sie nicht auf Links oder Anhänge, wenn Sie nicht von der Echtheit der Nachricht überzeugt 
sind. 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
im Auftrag der Stadt Altentreptow beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Träger öffentlicher Belange 
Bebauungsplan am o.g. Vorhaben. 
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Antworten und Stellungnahmen per E-Mail senden Sie bitte an folgende Adresse: toeb@mikavi-planung.de 
  
Mit freundlichen Grüßen  
  
Lisa Köhn 
  

 

MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
koehn@mikavi-planung.de 
www.mikavi-planung.de 
Tel. +49 3968 2111790 
  

 

  Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
– Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 

  
  

  

+++ Verkehrsmeldungen und alles rund um die Autobahn finden Sie in unserer App: Autobahn.de/app +++ 

  

Die Autobahn GmbH des Bundes 
Rechtsform GmbH 
Sitz Heidestraße 15 · 10557 Berlin · AG Charlottenburg · HRB 200131 B 
Geschäftsführung Stephan Krenz, Gunther Adler, Anne Rethmann 
Aufsichtsratsvorsitzender Oliver Luksic 
  
Vertraulichkeitshinweis 
Diese Nachricht und jeder etwaig uebermittelte Anhang beinhalten vertrauliche Informationen und sind nur fuer die 
Personen oder Unternehmen bestimmt, an welche sie tatsaechlich gerichtet sind. Sollten Sie nicht der 
bestimmungsgemaesse Empfaenger sein, weisen wir Sie darauf hin, dass die Verbreitung, das (auch teilweise) 
Kopieren sowie der Gebrauch der empfangenen E-Mail und der darin enthaltenen Informationen verboten sind und 
gegebenenfalls Schadensersatzpflichten ausloesen können. Sollten Sie diese Nachricht aufgrund eines 
Uebermittlungsfehlers erhalten haben, bitten wir Sie, den Absender unverzueglich hiervon in Kenntnis zu setzen. 
Sicherheitswarnung: Bitte beachten Sie, dass das Internet kein sicheres Kommunikationsmedium ist. Obwohl wir im 
Rahmen unseres Qualitaetsmanagements und der gebotenen Sorgfalt Schritte eingeleitet haben, um einen 
Computervirenbefall weitestgehend zu verhindern, koennen wir wegen der Natur des Internet das Risiko eines 
Computervirenbefalls dieser E-Mail nicht ausschliessen. 
  
Confidentiality note 
This notice and any attachments which are transmitted contain confidential information and are intended only for 
the persons or companies to whom they are actually addressed. If you are not the intended recipient, please note 
that the distribution, copying (even partial) and use of the received e-mail and the information contained in the e-
mail are prohibited and may result in a possible liability for damages. Should you have received this message due to 
a transmission error, we ask you to inform the sender immediately. 
Safety warning: Please note that the Internet is not a safe means of communication or form of media. Although we 
are continuously increasing our due care of preventing virus attacks as a part of our Quality Management, we are 
not able to fully prevent virus attacks as a result of the nature of the Internet. 

  

Hinweis zur Datenverarbeitung / Link to data protection policy: https://www.autobahn.de/datenschutz 





Internet: Anreise: Geschäftskonto: 
www.bev.bund.de S-Bahn: Attilastraße oder Deutschen Bundesbank, Filiale Berlin 
www.bundeseisenbahnvermoegen.de  Südende BIC: MARKDEF1100 
 Bus: Linien 184 oder 282 IBAN: DE33 1000 0000 0010 0012 01 

 

 Dienststelle Nord 
Außenstelle Berlin 
Steglitzer Damm 117 
12169 Berlin 

 
Bundeseisenbahnvermögen, Postfach 41 10 69, 12120 Berlin  

  
MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
 

 Sie erreichen uns jetzt auch über De-Mail: 

poststelle-nord-be@bev.bund.de-mail.de 
 

Ihr Zeichen: 4.1(B-Plan 42.) 02.12 

Ihre Nachricht vom: 01.12.2022 
 
Zeichen: 4.1(B-Plan 42.) 
Bei Schriftwechsel und Rückfragen bitte stets angeben! 

 
Bearbeiter/in: Herr Rafalson 
Telefon: 030 77029 - 258 
Telefax: 030 770295 - 2258 
E-Mail: roman.rafalson@bev.bund.de 
 
Datum:   16.12.2022 

  

 

 

Bebauungsplan Nr. 42 „Sondergebiet REWE Stralsunder Straße“ und 13. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow 
Beteiligung gem. § 4 Absatz 1 Baugesetzbuch 
 
Stellungnahme/ Einwände des Bundeseisenbahnvermögen, Dienstelle Nord  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Belange des Bundeseisenbahnvermögens (BEV) sind gegenwärtig weder durch den 

Bebauungsplan Nr. 42 noch die 13. Änderung des Flächennutzungsplans betroffen. Soll-

ten sich die Ziele der Planung ändern (z.B. durch Eingriffe in BEV eigene Flächen), so 

bitten wir um eine Aufforderung zur Beteiligung gem. § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch. 

Bei Nachfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

R. Rafalson 



INFRASTRUKTUR 

 
 

 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
im o. g. Verfahren gibt die Bundeswehr bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage folgende Stellungnahme ab: 

  

Belange der Bundeswehr sind betroffen, jedoch nicht berührt. Es bestehen zu den beabsichtigten Planungen 
keine Einwände/Bedenken bei Einhaltung der beantragten Parameter. 

 
    Die Information über Beginn und Ende der Baumaßnahme ist, unter Angabe der auftretenden 
    Einschränkungen während der Bauphase, an die nachfolgend aufgeführte Dienststelle zu 
    übersenden: 
 

Logistikamt der Bundeswehr 
Abteilung Verkehr und Transport 

Dezernat Verkehrsführung 
 Sachgebiet MilGeo 
Anton –Dohrn-Weg 59 
26389 Wilhelmshaven 

 
mailto: LogZBwAbtVerkTrspVerkFueSGMilGeo@bundeswehr.org 

 

Mit freundlichen Grüßen Im 

Auftrag 

  Im Original gezeichnet 

Jelinek 

BUNDESAMT FÜR 
INFRASTRUKTUR, 
UMWELTSCHUTZ 
UND 
DIENSTLEISTUNGEN 
DER BUNDESWEHR 

REFERAT INFRA I 3 

 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

Tel. +49 (0) 228 5504-0 
Fax +49 (0) 228 5504- 
895763 

 
WWW.BUNDESWEHR.DE 

 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Fontainengraben 200 • 53123 Bonn 

MIKAWI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
 
 
 
Nur per E-Mail 

Aktenzeichen Ansprechperson Telefon/Telefax E-Mail Datum 
45-60-00 / 
I-603-22 FNP 

Herr Jelinek 0228 5504-4573 
0228 5504-895763 

baiudbwtoeb@bundeswehr.org 15.12.2022 

Betreff:    Stellungnahme der Bundeswehr   

hier: 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Altentreptow 
 

Bezug:  Ihre E-Mail vom 01.12.2022; 13:44 Uhr - Ihr Zeichen: ohne  

 

mailto:LogZBwAbtVerkTrspVerkFueSGMilGeo@bundeswehr.org
http://www.bundeswehr.de/
mailto:baiudbwtoeb@bundeswehr.org


X

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen die gewünschte Spartenauskunft.
Achtung: Im Anfragebereich wurden sicherheitsrelevante Einbauten gefunden. Beachten Sie die Hinweise
zur örtlichen Einweisung auf Seite 3.

Das rot umrandete Gebiet auf den Plänen stellt den Anfragebereich dar.

X

X
X

X

X

0702450-EDIS in Altentreptow, Stadt Stralsunder Straße 18e
Anfragegrund: Stellungnahme & TöB
Erstellt am: 02.12.2022

E.DIS Netz GmbH

MIKAVI Planung GmbH
Lisa Köhn
Mühlenstraße 28

17349 Schönbeck

Altentreptow, den 05.12.2022

Geschäftsführung:
Stefan Blache
Andreas John
Michael Kaiser

Sitz: Fürstenwalde/Spree
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
HRB 16068
St.Nr. 061 108 06416
Ust.Id. DE285351013
Gläubiger Id: DE62ZZZ00000175587

Deutsche Bank AG
Fürstenwalde/Spree
IBAN DE75 1207 0000 0254 5515 00
BIC DEUTDEBB160

Commerzbank AG
Fürstenwalde/Spree
IBAN DE52 1704 0000 0650 7115 00
BIC COBADEFFXXX

Freundliche Grüße
E.DIS Netz GmbH
MB Altentreptow

EDI_Betrieb_Altentreptow@e-dis.de

E.DIS Netz GmbH Holländer Gang 1 17087 Altentreptow

Holländer Gang 1
17087 Altentreptow

Spartenauskunft:

www.e-dis-netz.de

XIndexplan:

Merkblatt zum Schutz der
Verteilungsanlagen:

Gesamtmedienplan:

Sparte
ausgegeben Einbauten

Sicherheitsrel. LeerauskunftSpartenpläne

XGas:

X

Strom-NS:
Strom-MS:

Telekommunikation:
Strom-HS:

X

X
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T +49 3961-22913013

MB Altentreptow

Dokumente

Fernwärme:

Strom-BEL: X

Skizze: X

Vermessungsdaten:

Sperrflächen

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

13. Änderung des FlächennutzungsplansProjektname:
Projektzusatz:

Bitte beachten Sie hierzu die Bestätigung über erfolgte Planauskunft / Einweisung,
insbesondere die Informationen zu 'Örtliche Einweisung / Ansprechpartner' auf Seite 3,
die 'Besonderen Hinweise' auf Seite 4, das Merkblatt zum Schutz der
Verteilungsanlagen und die beigefügten Pläne.



Für das Bauvorhaben

Bestätigung über erfolgte Planausgabe / Einweisung

Achtung:
Arbeiten in der Nähe von Strom- und Gasverteilungsanlagen sind mit Lebensgefahr verbunden!!

wurde Herr/Frau

Beauftragter der Firma

Anschrift

über den Gefährdungsbereich nachstehender Verteilungsanlagen (hierzu gehören z. B. Rohrleitungen, Stationen,
elektrische Freileitungen und Kabel, Armaturen, Anlagen für den Kathodenschutz, Steuer - und Messkabel,
Erdungsanlagen u. a.) im Baustellenbereich eingewiesen.
Auskünfte über Verteilungsanlagen, die sich nicht im Eigentum des Netzbetreibers befinden, müssen bei den
zuständigen Netzbetreibern (Übertragungsnetzbetreiber, Stadtwerke, Wasserzweckverbände, private Eigentümer, …)
eingeholt werden.

Eventuell kann die Gemeinde über weitere Versorgungsträger Auskunft erteilen.

Die Einweisung erfolgte mittels Aushändigung von Plänen (mit Übergabedatum).

0702450-EDIS, Altentreptow, Stadt Stralsunder Straße 18e

Stellungnahme & TöB,

Lisa Köhn Tel.: 03968/2111790 /

MIKAVI Planung GmbH

17349 Schönbeck, Mühlenstraße 28

Die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt!

Die übergebenen/empfangenen Pläne sind gut lesbar und entsprechen dem nachgefragten Gebiet.

Die übergebenen/empfangenen Pläne geben den Zustand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu
achten, dass zu Beginn der Bauarbeiten aktuelle Pläne vor Ort vorliegen.

Kontaktadresse /
Meisterbereich

E.DIS Netz GmbH, Altentreptow +49 3961-22913013

2/4

genaue Bezeichnung: Ort, Straße, Hausnummer, bzw. Leitungsabschnitt oder zwischen Hausnummern

auszuführende Arbeiten voraussichtlicher Beginn der Arbeiten

Ort, Straße, Hausnummer

Für die Lagerichtigkeit der in den ausgegebenen Plänen eingezeichneten Anlagen, Kabel, Rohrleitungen und Neben-
/Hilfseinrichtungen, insbesondere für Maßangaben, übernimmt der Netzbetreiber keine Gewähr.

Bei Arbeiten im Gefährdungsbereich (Nieder- und Mittelspannung 2m, Hochspannung 6m) von Verteilungsanlagen ist
der genaue Verlauf, insbesondere die Tiefe, durch Graben von Suchschlitzen in Handschachtung oder in
leitungsschonender Arbeitstechnik, wie z.B. der Einsatz eines Saugbaggers, festzustellen.

Bei Unklarheiten ist in jedem Fall Kontakt mit dem zuständigen Kundencenter/Standort des Netzbetreibers aufzunehmen.

Telefon

Außerdem sind die Informationen zu "Örtliche Einweisung / Ansprechpartner" (Seite 3), die "Besonderen Hinweise"
(Seite 4), das "Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen" sowie die spartenspezifischen Verhaltensregeln
besonders zu beachten.

Spartenauskunft: 0702450-EDIS, Altentreptow, Stadt Stralsunder Straße 18e
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Für Rückfragen steht Ihnen gern zur Verfügung:

Standort Altentreptow
Holländer Gang 1
17087 Altentreptow
E-Mail: EDI_Betrieb_Altentreptow@e-dis.de

Stromversorgungsanlagen: +49 3961 2291-3112
Gasversorgungsanlagen: +49 3961 2291-3013
Kommunikationsanlagen: +49 331 9080 3000
Hochspannungsanlagen: +49399828222123 +49396122912321
(wenn nicht erreichbar: bitte folgende Nummer kontaktieren: +49 3361 7332333)

Vorgehensweise bei einer örtlichen Einweisung:
Für die Vereinbarung des Einweisungstermins setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Ansprechpartner in
Verbindung. Die Durchführung des Einweisungstermins muss auf diesem Formular durch die Unterschrift der
E.DIS Netz GmbH und Ihrem Unternehmen bestätigt werden.

X Örtliche Einweisung vor Baubeginn notwendig

Örtliche Einweisung / Ansprechpartner

Vor dem Beginn der Arbeiten, muss eine weitere Auskunft bei der E.DIS Netz GmbH eingeholt werden, falls
irgendeine Ungewissheit hinsichtlich der Leitungsführung besteht oder die Arbeiten nicht umgehend
ausgeführt werden. Übergebene Bestandspläne bzw. Kopien dieser sowie diese "Bestandsplan-Auskunft"
müssen bei der bauausführenden Firma vor Ort vorliegen.

Im Bereich des Vorhabens befinden sich Telekommunikationsanlagen (Rohranlagen/ Kabel) in Planung/ im
Bau. Vor Baubeginn ist eine Abstimmung mit der e.discom Telekommunikation GmbH erforderlich. Bitte
wenden sie sich an Tel.: +49 331 9080 2490 oder e-mail: disposition@ediscom.net.

Vor Baubeginn ist eine Abstimmung erforderlich

Unterschrift UnternehmenTermin durchgeführt am Unterschrift EDIS Netz GmbH

Spartenauskunft: 0702450-EDIS, Altentreptow, Stadt Stralsunder Straße 18e
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Weitere besondere Hinweise:

Altentreptow, den 05.12.2022
Ort, Datum

Hinweise:

Achtung: Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 01. Dezember 2022 und teilen Ihnen mit, dass gegen die 13.
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Altentreptow unsererseits keine Bedenken bestehen. Im dargestellten
Baugebiet befinden sich Leitungen und Anlagen unseres Unternehmens (siehe beiliegende Spartenauskunft 0702450-
EDIS). Sollte eine Umverlegung von Leitungen erforderlich werden, erbitten wir einen rechtzeitigen Antrag, aus welchem
die Baugrenzen ersichtlich sind. Auf dieser Grundlage werden wir dem Antragsteller ein entsprechendes Angebot für die
Umverlegung unserer Anlagen unterbreiten. Die beigefügten Bestandsunterlagen beziehen sich nur auf das angefragte
Gebiet. Bei darüber hinausgehenden Vorhaben und Planungen ist eine erneute Bestandsplanauskunft erforderlich Wir
bitten Sie, unseren Anlagenbestand bei Ihrer Vorhabenkonkreten Planung zu berücksichtigen.

Spartenauskunft: 0702450-EDIS, Altentreptow, Stadt Stralsunder Straße 18e

Zu Beschädigungen an Gasrohrleitungen zählen auch Schäden ohne Gasaustritt (Deformierungen,
Umhüllungsschäden). Wenn eine Rohrleitung so beschädigt worden ist, dass der Inhalt austritt, sind sofort
Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu treffen. Die E.DIS Netz GmbH ist unverzüglich zu
informieren.

Sie erreichen unseren Entstörungsdienst unter folgender Rufnummer:
01 80/4 55 11 11

(0,20€/Verbindung aus dem Festnetz / Mobilfunk max. 0,42€/Min)

Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr!

Wichtige Hinweise zum Verhalten bei Beschädigungen an Gasverteilungsanlagen
der E.DIS Netz GmbH
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Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:
Anfragenummer:

zuständig:
Ausgabedatum:

Index
0702450-EDIS

MB Altentreptow
02.12.2022

Plannummer:

Ort/Ortsteil:

Straße: Stralsunder Straße 18e

Altentreptow, Stadt Farblegende

Gas-HD
Gas-MD
Gas-ND

Strom-MS
Strom-NS
Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Merkblatt zum Schutz der 
Verteilungsanlagen 

 

 
1 Allgemeine Hinweise 
Jahr für Jahr entstehen bei Erdarbeiten im Bereich von unter-
irdisch verlegten Verteilungsanlagen zahlreiche Schäden. 
Neben den erheblichen Sachschäden ist im Schadensfall 
eine Gefährdung von Personen nicht auszuschließen. Um 
dies zu vermeiden sind folgende Hinweise zu beachten: 
• Die für die Durchführung der Arbeiten bestehenden ein-

schlägigen Vorschriften und Regeln werden durch diese 
Hinweise, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit er-
halten, nicht berührt. 

• Überall in der Erde können Verteilungsanlagen liegen. 
Personen, die Verteilungsanlagen beschädigen, gefähr-
den sich selbst und andere. 
Eine Beschädigung kann zur Unterbrechung der Versor-
gung führen. Deshalb: Vorsicht bei Erdarbeiten jeder 
Art! 

• Die Anwesenheit eines Beauftragten der E.DIS an der 
Aufgrabungsstelle entbindet das ausführende Unterneh-
men nicht von seinen Sorgfaltspflichten und von der 
Haftpflicht bei evtl. auftretenden Schäden. 

• In der Nähe von Gebieten mit Kampfmitteln sind die 
hierfür geltenden Bestimmungen einzuhalten. 

• Verteilungsanlagen werden nicht nur in öffentlichen We-
gen, Straßen und Plätzen, sondern auch in privaten 
Grundstücken verlegt (z.B. Gärten, Felder, Wiesen, Wäl-
der). Hierzu gehören z.B. Rohrleitungen, sonstige Be-
triebseinrichtungen, Hoch-, Mittel- und Niederspan-
nungskabel, Armaturen, sonstige Einbauteile, Anlagen 
für den kathodischen Korrosionsschutz, Steuer- und 
Messkabel, Erdungsanlagen, Warnbänder u. a. 

• Jeder Bauunternehmer hat bei Durchführung ihm über-
tragener Hoch- und Tiefbauarbeiten auf öffentlichem und 
privatem Grund mit dem Vorhandensein unterirdisch ver-
legter Ver- und Entsorgungsleitungen zu rechnen und 
seine Mitarbeiter und gegebenenfalls Subunternehmer 
zu unterweisen und zu überwachen. Die Erkundigungs- 
und Sicherungspflicht ergibt sich aus der DIN 18300 (VOB 
Teil C) Pkt. 3.1.3 und 3.1.5, dem DVGW-Arbeitsblatt GW 315 
und den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften. 

• Der Einsatz von Subunternehmern für die Tiefbauarbei-
ten setzt Übernahme und Einhaltung der 

Verkehrssicherungspflicht voraus. Der Hauptunterneh-
mer hat alle in einer eventuellen Einweisung gegebenen 
Informationen, übergebene Bestandspläne bzw. Kopien 
und die „Bestandsplan-Auskunft” an die bauausführen-
den Firmen zu übergeben. Auch wenn das Tiefbauunter-
nehmen für eigenes Verschulden gem. §§ 823, 31 BGB 
selbst haftet, bleibt der Hauptunternehmer für eventuell 
entstandene Leitungsschäden und deren Regulierung 
primär gegenüber E.DIS haftbar. 

• Bei Beginn der Bauarbeiten müssen Leitungsauskünfte 
neuesten Standes vorliegen. Bei Abweichungen von der 
Bauplanung oder Erweiterung des Bauauftrages muss 
eine neue Leitungsauskunft eingeholt werden. Der Un-
ternehmer hat sich vor Arbeitsaufnahme davon zu über-
zeugen, dass alle Planangaben eindeutig erkennbar sind 
und dass die Planauskunft tatsächlich mit der Anfrage 
übereinstimmt. 

• Unsere Leitungstrassen und Erdungsanlagen sind bei 
den Bauarbeiten zu berücksichtigen und vor Beschädi-
gung zu schützen. Bei Arbeiten in der Nähe von Kabeln 
sind insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften 
DGUV Vorschrift 3 (Elektrische Anlagen und Betriebsmit-
tel), DGUV Vorschrift 70 (ehemals BGV D 29), DGUV Vor-
schrift 38 (ehemals BGV C 22) und DGUV Regel 100-500 
(ehemals BGR 500 Kap.2.12 -Erdbaumaschinen) zu beach-
ten. Die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften (z.B. 
Landesbauordnung, Baugesetzbuch) sind zu beachten. In 
Leitungsnähe sind Erdarbeiten unbedingt mit Hand und 
mit äußerster Vorsicht auszuführen. Die in den Plänen 
enthaltenen Eintragungen hinsichtlich der Leitungslage 
sind unverbindlich. Die genaue Lage der Leitungen ist ge-
gebenenfalls durch Kabelortung oder Quergrabungen in 
Handschachtung festzustellen. Das Abgreifen (Ausmes-
sen) von Maßen aus der Leitungsdokumentation ist nicht 
zulässig. Leitungsverdrängungen von Parallelkabel (u. a. 
in Mehrspartenplänen) können zusätzliche Verfälschun-
gen der Leitungslagen in der Dokumentation darstellen. 
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• Bagger oder sonstige maschinelle Aufgrabungsgeräte 
sowie spitze Geräte (Dorne, Schnurpfähle) dürfen im Ge-
fährdungsbereich der Verteilungsanlagen nur dann ein-
gesetzt werden, wenn deren genaue Lage bekannt und 
eine Beschädigung ausgeschlossen ist. Dies gilt insbe-
sondere auch für den Einsatz von grabenlosen Verlege-
verfahren (z.B. Bodenraketen). 

• Werden Verteilungsanlagen oder Warnbänder an Stellen, 
die in keinen Plan eingezeichnet sind, angetroffen, so ist 
der Betreiber der Verteilungsanlage unverzüglich zu er-
mitteln und zu verständigen. Die Arbeiten sind in diesem 
Bereich zu unterbrechen, bis mit dem Zuständigen Ein-
vernehmen über das weitere Vorgehen erzielt wurde. 

 
2 Verhaltensregeln bei Freileitungen 
• Achtung: Wer Freileitungen – gleichgültig mit welchen 

Gegenständen – berührt, befindet sich in akuter Lebens-
gefahr. Eine Annäherung an die Leitung innerhalb des 
Schutzbereiches kommt wegen eines Überschlages ei-
ner Berührung gleich. 

• Vor Beginn der Arbeiten sind alle beteiligten Personen 
über die Gefahren bei Arbeiten in der Nähe bzw. unter 
Freileitungen zu unterweisen. 

• Bei Verwendung von Baugeräten, wie Bagger, Krane, Kip-
per-Lastwagen, Leitern, Bauaufzügen, Baugerüsten usw. 
sowie Transport und Lagerung von Baumaterialien sind 
folgende Schutzabstände lt. DGUV Vorschrift 3 von span-
nungsführenden Leitungen einzuhalten: 

 
Bei Freileitungen mit 
Spannungen  Schutzabstände 

Bis 1000 Volt (Niederspannung)  1 m nach allen Seiten 

über 1 kV bis 110 kV  3 m nach allen Seiten 

unbekannt  5 m nach allen Seiten 

 
• Im Zweifelsfalle erteilt der zuständige Standort der E.DIS 

über die Höhe der Spannung einer Freileitung sowie 
über den erforderlichen Schutzabstand Auskunft. Neben 
der ergonomischen Komponente ist auch ein technisches 
Versagen von Geräten und Betriebsmitteln für die Einhal-
tung der Abstände zu berücksichtigen. 

• Die einzuhaltenden Schutzabstände beziehen sich auf 
die tatsächliche Lage der Leiterseile. Daher ist das mögli-
che seitliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind zu-
sätzlich zu beachten. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass 
sich der Durchhang der Leiterseile witterungs- und belas-
tungsabhängig erheblich ändern kann. Innerhalb des 
Spannfeldes ist sicherzustellen, dass durch Aufschüttun-
gen etc. der Mindestabstand von 6 m zwischen Leiter 
und Erdoberfläche eingehalten wird. Bei der Ermittlung 
des Abstandes sind der größte Durchhang und die Wind-
last unter Anwendung der DIN EN 50341bzw. die DIN EN 
50423 zu berücksichtigen. Bei Unsicherheiten bezüglich 
Durchhangs- und Abstandsermittlung ist im zuständigen 
Standort der E.DIS Auskunft einzuholen. 

• Bei einer unumgänglichen Annäherung an die Schutzab-
stände sind wahlweise folgende Maßnahmen zu treffen, 
damit die genannten Abstände mit Sicherheit nicht un-
terschritten werden: 
• Aufstellen von Warnposten, welche die Bewegung 

der Geräte überwachen und die Verantwortung für 
die Sicherheit übernehmen. 

• Aufstellen von Sperrschranken, welche den Schutzab-
stand absichern. 

• Umgeben der Freileitung mit einem Schutzgerüst 
(nur bei abgeschalteter Leitung und unter Aufsicht ei-
nes Mitarbeiters der E.DIS). 

• Wenn obige Maßnahmen nicht durchgeführt werden 
können, muss in Verbindung mit einem Mitarbeiter 
des zuständigen Standortes der E.DIS eine andere Lö-
sung gefunden werden, wie z. B. bei kreuzenden 
Fahrwegen das Aufstellen einer Höhenbegrenzung 
vor und hinter der Freileitung. 

• Sollten Schutzabstände oder obige Maßnahmen nicht 
eingehalten werden können, so muss die betreffende 
Anlage bzw. Leitung freigeschaltet werden. Hierfür sind 
rechtzeitige Informationen und Abstimmungen mit dem 
zuständigen Standort der E.DIS durchzuführen. 

• Bitte setzen Sie sich zur Abstimmung der weiteren Ver-
fahrensweise mit dem zuständigen Standort der E.DIS in 
Verbindung: 
• wenn Masterder (z. B. verzinktes Bandeisen) beschä-

digt werden. 
• zu eventuellen Möglichkeiten der Freischaltung, Um-

setzung bzw. Isolierung von Freileitungen. 
• wenn trotz aller Sorgfalt eine Freileitungsanlage be-

schädigt wird, um weitere Schäden und Gefahren ab-
zuwenden. Die Gefahrenstelle ist zu sichern und die 
Arbeiten sind bis zum Eintreffen des Mitarbeiters der 
E.DIS einzustellen. 

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass eine 
beschädigte Freileitung vor „Freigabe“ durch unseren 
Mitarbeiter auf keinen Fall berührt werden darf, da hier 
Lebensgefahr besteht. 
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3 Verhaltensregeln bei Kabeln 
• Die Verlegetiefe von Verteilungsanlagen beträgt zwar in 

der Regel 60 – 150 cm; abweichende Tiefen sind jedoch 
aus den verschiedensten Gründen möglich (selbst 10 – 20 
cm), aber auch größere Tiefen sind aus verschiedensten 
Gründen, wie z.B. Niveauänderungen, möglich. 

• Kabel sind bei Legung mit sogenannten Kabelsteinen, 
Ton- bzw. Kunststoffhauben oder Schutzrohren abge-
deckt und/oder durch Trassen- oder Kunststoffbänder ge-
kennzeichnet oder liegen frei im Erdreich. Bei Arbeiten 
im Erdreich darf nicht auf das Vorhandensein derartiger 
Schutz-/Warnmaßnahmen vertraut werden, da diese z. B. 
durch Baumaßnahmen nachträglich entfernt sein kön-
nen. Diese können die Kabel auch nicht gegen mechani-
sche Beschädigungen schützen, sondern lediglich auf 
das Vorhandensein von Energieanlagen aufmerksam ma-
chen (Warnschutz!). Für den Fall abweichender Legetie-
fen oder Leitungsverläufen kann ein Mitverschulden der 
E.DIS bei Leitungsbeschädigungen nicht begründet wer-
den. 

• Kabel können sowohl mit rotem bzw. schwarzem Kunst-
stoffmantel als auch mit Jute/Metall-Außenmantel ange-
troffen werden. In den Plänen werden grundsätzlich alle 
Verteilungsanlagen als System dargestellt, das heißt, ein 
Kabelsystem kann im Erdreich als 3 x Einleiterkabel bzw. 
1 x Mehrleiterkabel vorkommen. Werden in der Nähe von 
Verteilungsanlagen Erdungsleitungen (meist verzinkte 
Bandeisen oder Kupferseile) freigelegt, dürfen diese 
nicht unterbrochen werden, da sie Schutzfunktionen er-
füllen. Wir weisen darauf hin, dass auch Kabel anderer 
Versorgungsträger bzw. stillgelegte Kabel angetroffen 
werden können. 

• Baumaschinen sind bis zu einer Annäherung an die 
Trasse einzusetzen, die mit Sicherheit eine Gefährdung 
der Verteilungsanlagen ausschließt. Erforderlichenfalls 
sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. 
Diese sind, ebenso wie Rohrvortriebs-, Bohr- und Spreng-
arbeiten, das Einschlagen (Rammen) von Pfählen, Bohlen 
und Spundwänden, das Einspülen von Filtern für Grund-
wasserabsenkungen, der Einsatz von Durchörterungsge-
räten u. ä. mit der E.DIS abzustimmen. Im Bereich von 
Kabelanlagen dürfen Pfähle, Dorne oder andere spitze 
Gegenstände nicht in den Erdboden getrieben werden. 
Werden Warnbänder, Schutzrohre, Kabelabdecksteine, 
Erdungsanlagen oder Kabel angetroffen, so ist die Arbeit 
mit besonderer Vorsicht (ggf. Handschachtung) fortzu-
setzen. Freigelegte Kabel müssen beim Verfüllen wieder 
ordnungsgemäß abgedeckt, verdichtet und mit Kabel-
warnband (20 cm über Kabelscheitel) versehen werden. 
Erst ab einer Überdeckung von 40 cm (30 cm nach ATV 
DIN 18300) ist eine lagenweise, maschinelle Verdichtung 
zulässig. 

• Lageänderungen und/oder das Verfüllen von freigeleg-
ten Verteilungsanlagen dürfen vom ausführenden Unter-
nehmen nicht selbstständig, sondern nur in Abstimmung 
mit E.DIS vorgenommen werden. 

• Schachtdeckel müssen stets zugänglich bleiben. Hinweis-
schilder oder andere Markierungen dürfen ohne Zustim-
mung nicht verdeckt oder entfernt werden. 

• Wenn unzulässige Näherungen von Kabeln zu Gasvertei-
lungsleitungen festgestellt werden, ist E.DIS zu informie-
ren. (Sicherheitsbereich: 10 cm (MS-Kabel 20 cm) bei 
Kreuzungen, 20 cm (MS-Kabel 40 cm) bei Parallelverle-
gung. Für lichte Mindestabstände von Kabeln zu Gasver-
teilungsanlagen gelten die Werte im Merkblatt „Verhal-
tensregeln bei Gasanlagen“. 

• Bitte setzen Sie sich zur Abstimmung der weiteren Ver-
fahrensweise mit dem zuständigen Kundencenter/Stand-
ort der E.DIS in Verbindung: 
• bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Unsere Ver-

teilungsnetze sind ständigen Veränderungen unter-
worfen. Aus diesem Grund haben die anliegenden 
Pläne eine begrenzte Gültigkeitsdauer. Der zustän-
dige Standort nimmt gegebenenfalls eine örtliche 
Einweisung vor. Es werden Aufträge zur Kabelortung 
und Kabelfeststellung ggf. Schalthandlungen abge-
stimmt. 

• wenn es, bedingt durch Ihre Baumaßnahmen bzw. 
Planungen, zur Überbauung unserer Kabel, zur Verän-
derung der Legetiefe bzw. zur Behinderung Ihrer 
Baumaßnahme durch unsere Verteilungsanlagen 
kommt. Beantragen Sie bitte die Umlegung unserer 
Verteilungsanlagen bzw. die Legung dieser im 
Schutzrohr durch E.DIS. E.DIS wird dann bei Erforder-
nis dem Antragsteller auf Grundlage des Antrages 
ein Angebot für die Umlegung unterbreiten und da-
für sorgen, dass die notwendigen Maßnahmen ge-
fahrlos und entsprechend geltenden Richtlinien 
durchgeführt werden. Ggf. sind für Planungszwecke 
Quergrabungen in Handschachtung durchzuführen. 

• wenn durch den Bauausführenden Kabel in einer 
Baugrube freigelegt werden. E.DIS wird eventuell 
durch Beistellen eines erfahrenen Mitarbeiters dafür 
Sorge tragen, dass diese Arbeiten gefahrlos und 
sachlich richtig durchgeführt werden. 

• wenn eingetragene Leitungslagen nicht aufgefunden 
werden. Es kann nicht automatisch von dem Nicht-
vorhandensein dieser Leitungen ausgegangen wer-
den. 

• wenn in der Nähe von Verteilungsanlagen Schutz-
rohre und Erdungsanlagen angetroffen werden, die 
nicht in den Bestandsplan-Ausschnitten enthalten 
sind. 

• Wenn trotz aller Sorgfalt Kabel oder Schutzrohre beschä-
digt (auch (leichte) Beschädigungen, die nicht zur unmit-
telbaren Zerstörung des Kabels führen, wie z.B. leichte 
Pickhiebe) werden, dann gilt zur Abwendung weiterer 
Schäden und Gefahr: 
• Die Bauarbeiten sind sofort einzustellen, der Gefähr-

dungsbereich ist sicher zu verlassen. Die Schaden-
stelle ist außerhalb des Schutzbereiches gegen Betre-
ten zu sichern. 

• Es besteht Lebensgefahr für alle Personen in der Um-
gebung der Schadenstelle. Es können noch lebensge-
fährliche Schrittspannungen auftreten. 

• Einem beteiligten Fahrzeug oder Gerät darf man sich 
auf keinen Fall nähern, auch wenn die Spannung ab-
geschaltet zu sein scheint. 
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• Fahrzeugführer dürfen den Fahrzeugstand nicht ver-
lassen, sondern sollten versuchen durch Schwenken 
des Auslegers das Kabel oder durch Wegfahren des 
Fahrzeuges, den Kontakt zum Kabel zu unterbrechen, 
um so aus dem Gefahrenbereich zu gelangen. Sich 
nähernde Personen sind zu warnen. 

• Unverzüglich Störungsnummer „Strom“ anrufen. 
• Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass 

ein beschädigtes Kabel vor „Freigabe“ durch unseren 
Mitarbeiter auf keinen Fall berührt werden darf, da 
hier Lebensgefahr besteht. 
 

4 Verhaltensregeln bei Gasanlagen 
• Beschädigungen (auch ohne Gasaustritt z. B. Deformie-

rung oder Beschädigung der Umhüllung) von Vertei-
lungsanlagen sind sofort und unmittelbar an die o. g. 
Entstörungsnummer zu melden. 

• Ist die Rohrumhüllung beschädigt worden, so darf die 
Verfüllung erst nach Instandsetzung und mit Zustim-
mung der E.DIS erfolgen. 

• Im Netz eingebaute Armaturen dürfen nur vom Fachper-
sonal der E.DIS oder auf dessen ausdrückliche Anwei-
sung bedient werden! 

• Die Anwesenheit eines Beauftragten der E.DIS an der 
Aufgrabungsstelle entbindet das ausführende Unterneh-
men nicht von seinen Sorgfaltspflichten und von der 
Haftpflicht bei evtl. auftretenden Schäden. 

• In Leitungsnähe sind Erdarbeiten generell nur von Hand 
oder Saugbagger und mit äußerster Vorsicht auszufüh-
ren. 

• Lageänderungen und/oder ggf. das Verfüllen von freige-
legten Verteilungsanlagen dürfen vom ausführenden Un-
ternehmen nicht selbstständig, sondern nur in Abstim-
mung mit der E.DIS vorgenommen werden und nur nach 
dessen Anweisung erfolgen. 

• Werden Warnbänder, Schutzrohre, Kabel oder Gasleitun-
gen angetroffen, so ist die Arbeit mit besonderer Vor-
sicht (Handschachtung) fortzusetzen. Freigelegte Gaslei-
tungen müssen beim Verfüllen wieder ordnungsgemäß 
abgedeckt, verdichtet und mit Gaswarnband (30 cm über 
der Gasleitung) versehen werden. Erst ab einer Überde-
ckung von 40 ist eine lagenweise, maschinelle Verdich-
tung zulässig. 

• Straßenkappen müssen stets zugänglich bleiben. Hin-
weisschilder oder andere Markierungen dürfen ohne Zu-
stimmung nicht verdeckt oder entfernt werden. 

• Bei Anwendung grabenloser Verfahren im Bereich von 
Gasleitungen gelten die unten aufgeführten Mindestab-
stände. Die grabenlosen Verfahren sind im Vorfeld E.DIS 
anzuzeigen und mit ihm abzustimmen. Erforderlichen-
falls wird E.DIS die Abstände erweitern und die Herstel-
lung von zusätzlichen Suchschachtungen im gefährdeten 
Bereich bzw. die Freilegung der Kreuzung der Gasleitung 
als Auflage erteilen. Im Bereich von Gasleitungen sind 
grabenlose Verle-gungsverfahren nur zulässig, die eine 
genaue Position des Vortriebs unter Beachtung der Si-
cherheitsabstände gewährleisten. Zur Sicherstellung der 
Lage der eingezogenen Leitung sind durch den Bauherrn 

ggf. auch Maßnahmen erhöhten Aufwandes durchzufüh-
ren. 

• Kreuzungen von Gasleitungen sind grundsätzlich recht-
winklig und als Unterkreuzung auszuführen. Bei Vorhan-
densein eines Schutzstreifens sind Knickpunkte außer-
halb davon anzuordnen. 

• Werden Gasleitungen gekreuzt, die im Bohrverfahren er-
richtet worden sind, sind grundsätzlich Suchschachtun-
gen zur Freilegung des Bohranfangs und des Bohrendes 
durchzuführen. 

• Bei Kreuzung von Gasleitungen mit einer Baustraße für 
Schwerlastverkehr (≥40 t), für das Kreuzen der Gasleitung 
durch Land- und Fortwirtschaftsfahrzeuge (≥40 t) sowie 
Aufstellung von Kränen auf Gasleitungen sind bei E.DIS 
die Sicherheitsmaßnahmen im Einzelfall abzufragen. 

• Vor Ramm- und Bohrarbeiten ist die genaue Lage der 
Gasleitung durch Ortung und/oder Suchschachtung fest-
zustellen. Der Abstand richtet sich nach der Intensität 
der übertragenen Schwingungen und wird von E.DIS in-
dividuell festgelegt. Kann die genaue Lage der Gaslei-
tung nicht festgestellt werden (z. B. bei gesteuerten Boh-
rungen > 2,0 m Tiefe), so ist von der Achse der Gasleitung 
(Lageplan) zur Außenwand der Spundung allseitig ein 
Mindestabstand von 3,00 m einzuhalten. 

• Eine Überbauung von Gasleitungen oder die Überpflan-
zung mit Bäumen oder tiefwurzelnden Gehölzen ist nicht 
zulässig. Um den kathodischen Korrosionsschutz von Lei-
tungen nicht zu gefährden, dürfen keine elektrisch lei-
tenden Verbindungen zu metallischen Gasrohrleitungen 
hergestellt werden. Außerdem sind in der Örtlichkeit vor-
gefundene Messsäulen durch ein Erdkabel mit der Stahl-
leitung, dem Mantelrohr sowie dem Steuerkabel verbun-
den. Bei Kreuzungen bzw. Parallelverlegungen sind Be-
einflussungen auszuschließen. 

• Bei der Verfüllung des Rohrgrabens sind freigelegte Gas-
verteilungsanlagen mind. 0,10 m allseitig mit steinfreiem 
neutralem Boden (Rundkorn 0 – 2 mm) zu umhüllen. Die 
Weiterverdichtung hat lagenweise zu erfolgen. Zur weite-
ren Verfüllung dürfen keine größeren Steine (Körnung > 
100 mm), kein schwerentfernbares Material und kein 
Bauschutt verwendet werden.
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Sicherheitsabstände, Schutzstreifen und Schutzmaßnahmen 
Folgende lichte Mindestabstände von Ver- und Entsorgungsleitungen zu Gasverteilungsanlagen (einschließlich Zubehör 
z.B. KKS- und Fernmeldekabel) der E.DIS sind einzuhalten. 
 

Gasleitung  

Abstand bei 
offener Parallel- 

verlegung  

Abstand bei ge-
schlossener Pa-
rallelverlegung  

Abstand bei 
offener 

Kreuzung  

Abstand bei 
geschlossener 

Kreuzung 

Gasleitung aus Kunststoff 
≤ 16 bar 

 
0,40 m 

 
1,00 m 

 
0,20 m 

 
1,00 m 

Gasleitung aus Kunststoff 
≤ 16 bar 
zu Kabel bis 1kV 

 
0,20 m 

 
1,00 m 

 
0,10 m 

 
1,00 m 

Gasleitung aus Stahl 
≤ 16 bar 

 
0,40 m 

 
1,00 m 

 
0,20 m 

 
1,00 m 

Gasleitung aus Stahl  
> 16 bar innerhalb 
öffentlicher Verkehrsflächen 

 
0,40 m 

 
1,00 m 

 
0,20 m 

 
1,00 m 

Gasleitung aus Stahl  
> 16 bar außerhalb 
öffentlicher Verkehrsflächen* 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Leitung bis DN 150  1,00 m  1,00 m  0,50 m  1,00 m 
• Leitung über DN 150 bis DN 400  1,50 m  1,50 m  0,50 m  1,00 m 
• Leitung über DN 400 bis DN 600  2,00 m  2,00 m  0,50 m  1,00 m 
• Leitung über DN 600 bis DN 900  3,00 m  3,00 m  0,50 m  1,00 m 
• Leitung über DN 900  3,50 m  3,50 m  0,50 m  1,00 m 

* Bei parallel verlegten Gasleitungen unterschiedlicher Durchmesser gilt für die Abstandsvorgabe stets der größere Durchmesser 

 
Für HS-Kabel gelten gesonderte Mindestabstände zu Gasleitungen aller Materialien und Druckstufen: 
 

HS-Kabel  

Abstand bei 
offener Parallel- 

verlegung  

Abstand bei ge-
schlossener Pa-
rallelverlegung  

Abstand bei 
offener 

Kreuzung  

Abstand bei 
geschlossener 

Kreuzung 

< 110 kV  2,00 m  2,00 m  0,50 m  1,00 m 

>/ = 110 kV  5,00 m  5,00 m  1,00 m*  2,00 m 

>/ = 380 kV  10,00 m  10,00 m  1,00 m*  2,00 m 

* mit thermisch isolierenden Zwischenlagen 

 
Des Weiteren gilt, dass sich die Schutzstreifen der HS-Kabel und die Schutzstreifen der Gasleitung nur berühren dürfen 
(keine Überlappung). 
Für HS-Freileitungsanlagen (Leitungen, Maste, Erder etc.) gelten bei E.DIS folgende Mindestabstände zu Gasleitungen, oberir-
dischen Gasanlagen (Stationen) sowie Absperr- und Ausblasearmaturen. 
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Bild 1 
 
 
Tabelle 1 
    Mindestabstände (m) 

    < 110 kV  ≥ 110 kV 

A  Rohrachse – Leiterseil1  10  10 

B  Armatur – Leiterseil1  10  10 

C  Rohrachse – Mast2  20  20 

D  Ausblasestutzen – Leiterseil1  35  35 

E  Station – Leiterseil1  35  55 
1 vertikale Projektion 
2 Kreuzung / Querung der Freileitung stets senkrecht zur Freileitungstrasse 

 
Kathodische Korrosionsschutzanlagen müssen sich außerhalb der Beeinflussung von Hochspannungsfreileitungen (ein-
schließlich Fahr- und Speiseleitung) befinden. Fremdstromanaoden müssen bei Freileitungsmasten mit Erdseil mindestens 
30 m vom Mastfuß und dessen Erdern entfernt sein. 
Zwischen Gebäuden und oberirdischen Gasanlagen (Stationen) sowie Entspannungseinrichtungen der Gasversorgung sind 
folgende Mindestabstände zu beachten: 
 
 
Tabelle 2 
 

oberirdischen Gasanlagen (Station)  10,00 m 

Entspannungseinrichtungen Leitung (Ausbläser)  20,00 m 

 
Eine Bebauung näher als 20 m zu Gashochdruckleitungen größer 4 (5) bar bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch 
E.DIS, der individuelle Schutzmaßnahmen festlegt. 
Zur Sicherung des Bestandes und Betriebes liegen Gasleitungen in einem Schutzstreifen. Die Außengrenzen des Schutzstrei-
fens werden durch die Lage der Gasleitung bestimmt, deren Achse grundsätzlich unter der Mittellinie des Schutzstreifens 
liegt. Lageabweichungen können auftreten. 
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Tabelle 3 

Gasleitung  
Betriebsdruck 

(bar)  
Schutzstreifen 

gesamt (m) 

Nieder-, Mittel- und Hochdruck-Gasleitung  ≤ 4 (5)  2 

Hochdruck-Gasleitung  > 4(5) bis ≤ 16  4 

Hochdruck-Gasleitung  

> 16 

  

• ≤ DN 150   4 

• > DN 150 bis DN 300   6 

• > DN 300 bis DN 500   8 

Hochdruck-Gasleitung (Baujahr vor 1990)  > 4(5)  8 

 
Die Verlegung von unter- und oberirdischen Bauwerken und sonstigen Anlagen im Schutzstreifen einer Gasleitung > 16 bar 
wird von E.DIS nur im Ausnahmefall gestattet. 
Voraussetzung dafür ist der Abschluss einer Interessensabgrenzungsvereinbarung. 
Die Verlegung ist terrestrisch zu vermessen und an E.DIS im dxf-Format zu übergeben. 
Die Kreuzung von Schutzstreifen einer Gasleitung > 16 bar durch Kabel oder Leitungen unterliegt folgenden Mindestanforde-
rungen: 
• Verlegung der Kabel oder Leitungen in einem Leerrohr, dessen Enden sich außerhalb des Schutzstreifens der Gasleitung 

befinden  
• Kreuzung rechtwinklig zur Gasleitung  
• dauerhafte und gut sichtbare Markierung der Kreuzung an beiden Enden des Leerrohres 
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Wichtige Hinweise zum Verhalten bei Beschädigungen an 
Gasverteilungsanlagen 
Maßnahmen bei Gasaustritt im Freien: 
Wenn eine Gasleitung so beschädigt worden ist, dass Gas 
austritt oder Undichtigkeiten zu befürchten sind, sind sofort 
folgende Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu 
treffen: 
• Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosions-

gefahr; Zündquellen (z. B. Funkenbildung) vermeiden, 
nicht rauchen, kein Feuer anzünden! 

• Arbeiten im Bereich der Schadensstelle sofort einstellen, 
dazu gehört auch sofort alle Baumaschinen und Fahr-
zeugmotoren abzustellen! 

• Keine Mobiltelefone im Gefahrenbereich verwenden! 
• Keine elektrischen Verbindungen herstellen oder lösen! 
• Markisen von Hand einrollen, Bewohner warnen und 

zum Verlassen des Gefahrenbereiches auffordern. 
• Wenn möglich Kanalisation, Schächte, Telefonzellen und 

andere Hohlräume auf eingedrungenes Erdgas überprü-
fen. 

• Gefahrenbereich räumen, weiträumig absichern und Zu-
tritt unbefugter Personen verhindern! 

• E.DIS unverzüglich benachrichtigen! (jeweilige Entstö-
rungsnummer Gas) 

• Erforderlichenfalls Polizei und/oder Feuerwehr benach-
richtigen. 

• Erste Hilfe leisten! 
• Keine elektrischen Geräte, Schalter, Klingeln etc. betäti-

gen! 
• Fenster und Türen angrenzender Gebäude schließen, da-

mit kein im Freien ausströmendes Gas eindringen kann! 
• Weitere Maßnahmen mit E.DIS und den zuständigen 

Dienststellen abstimmen! 
• Das Baustellenpersonal darf die Schadenstelle nur mit 

Zustimmung der E.DIS verlassen! 
 
Maßnahmen: Gasaustritt im Gebäude  
• Gleiche Verfahrensweise wie Gasaustritt im Freien. 
• Lüftungsmaßnahmen durchführen! 
• Absperrarmatur nur auf ausdrückliche Anweisung der 

E.DIS schließen! 
• Mitbewohner durch Klopfen und lautes Rufen warnen 

(nicht klingeln oder telefonieren)! 
 
Maßnahmen bei Gasbrand: 
• Gleiche Vorgehensweise wie Gasaustritt 
• Gasbrände nicht löschen (Vermeidung der Explosionsge-

fahr). Muss aus Gründen der Personenrettung doch ein 
Erdgasbrand gelöscht werden, sind Pulverlöscher der 
Brandklasse C zu verwenden. 

• Ein Übergreifen der Flammen auf brennbare Materialien 
in der Umgebung verhindern. 

 

Vorsicht bei Schäden an Biogasleitungen 
• Gase aus der biologischen Erzeugung können neben Me-

than auch Kohlenstoffdioxid und Schwefelwasserstoff 
enthalten. Kohlenstoffdioxid kann den Sauerstoff in der 
Atemluft verdrängen, das Einatmen von Schwefelwasser-
stoff gefährdet die Gesundheit. 

 
Strafrechtliche Konsequenzen und Schadenersatzansprüche 
• Verstöße eines Unternehmens gegen die obliegende Er-

kundungs- und Sorgfaltspflicht führen im Schadensfall zu 
einer Schadensersatzverpflichtung nach § 823 BGB und 
können darüber hinaus auch mit strafrechtlichen Konse-
quenzen verbunden sein. 

• Der Einsatz von Subunternehmern für die Tiefbauarbei-
ten setzt Übernahme und Einhaltung der Verkehrssiche-
rungspflicht voraus. Der Hauptunternehmer hat alle in ei-
ner eventuellen Einweisung gegebenen Informationen, 
übergebene Bestandspläne bzw. Kopien und die „Be-
standsplan-Auskunft” an die bauausführenden Firmen zu 
übergeben. Auch wenn das Tiefbauunternehmen für ei-
genes Verschulden gem. §§ 823, 31 BGB selbst haftet, 
bleibt der Hauptunternehmer für eventuell entstandene 
Leitungsschäden und deren Regulierung primär gegen-
über E.DIS haftbar. 

 
5 Baumpflanzung/Bebauung im Bereich von Verteilungs-

anlagen 
Von der Begrünung und Bepflanzung innerstädtischer Wege, 
Straßen und Plätze werden die unterirdischen Verteilungs-
anlagen und Freileitungen erfahrungsgemäß erheblich be-
troffen. 
Verschiedene Interessen erfordern die gegenseitige Rück-
sichtnahme und ein rechtzeitiges Zusammenwirken aller Be-
teiligten bei der Planung und Durchführung von Bau- und 
Unterhaltungsmaßnahmen. In diesem Zusammenhang ver-
weisen wir Sie auf die Hinweise „Baumstandorte und unter-
irdische Ver- und Entsorgungsanlangen“. Diese wurden vom 
Arbeitskreis „Baumpflanzungen im Bereich von Verteilungs-
anlagen“ im Arbeitsausschuss „Kommunaler Straßenbau“ 
der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
(FGSV) in Zusammenarbeit mit der DVGW der ATV-ad-hoc-
Arbeitsgruppe „Baumstandorte“ im Fachausschuss 1.6 „Aus-
schreibungen und Ausführungen von Entwässerungsanla-
gen“ erarbeitet. Dies ist textgleich mit dem DVGW-Merkblatt 
GW 125 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“. 
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Für unterirdische Trassen gilt zusätzlich: 
Bei der Pflanzung im Bereich bestehender unterirdischer 
Gasleitungen und Kabel sind die Trassen grundsätzlich von 
Baumpflanzungen freizuhalten. Abstände von Baumpflan-
zungen zu bestehenden Verteilungsanlagen: (Die nachfol-
genden Maße beziehen sich auf den horizontalen Abstand 
des Stammes zur Gasleitung bzw. Kabel) 
• Bei einem Abstand von über 2,50 m sind Schutzmaßnah-

men in der Regel nicht erforderlich. 
• Bei einem Abstand zwischen 1,00 und 2,50 m ist in Ab-

hängigkeit von Baumart und Leitungstyp der Einsatz von 
Schutzmaßnahmen zu prüfen und zu entscheiden. 

• Bei einem Abstand unter 1,00 m ist eine Baumpflanzung 
nur im Ausnahmefall, unter Abwägung der Risiken, mög-
lich. Besondere Schutzmaßnahmen sind zu vereinbaren. 

• Pflanzgruben sind von Hand anzulegen, wenn die Außen-
kante einen geringeren Abstand als 0,50 m zur bestehen-
den Gasleitung oder Kabel besitzt. 

 
Der Schutzbereich für 110 kV-Kabelanlagen beträgt 10 m. In-
nerhalb des Schutzbereiches darf keine Bepflanzung mit Ge-
hölzen erfolgen. Der Schutzbereich darf nicht mit Bauwer-
ken überbaut werden. 
Bei geplanten Überbauungen (z. B. Straßen, Parkplätze usw.) 
sind zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit even-
tuell zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Die hierdurch ver-
ursachten Kosten sind durch den Antragsteller zu tragen.  
 
Sofern Schutzmaßnahmen erforderlich werden, bedürfen 
diese der Abstimmung zwischen den Beteiligten. 
Möglich sind z. B.: 
• Trennwände aus Stahl, Beton oder wurzelfeste Kunst-

stoffplatten 
• ringförmige Trennwand (Betonrohr / Kanalschacht) 
• Schutzrohre oder längsgeteilte Schutzrohre 
 
Beim Einbau von parallelen Trennwänden müssen diese von 
der Oberfläche bis mindestens auf Sohlhöhe des Gaslei-
tungs- bzw. Kabelgrabens geführt werden. Sie müssen aus 
schwer verrottbarem Material (Beton, Stahl, geeignete 
Kunststoffe) sein. 
Ungeeignet sind z. B.: 
• dünnwandige Folien < 2mm, Abdeckhauben, Trennwände 

mit ungeschützten Fugen 
• Kabelkanalformsteine aus Beton 
 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen unsere Kundencen-
ter/Standorte gerne zur Verfügung. 

Für Freileitungen gilt: 
Unter Freileitungen sind grundsätzlich keine Bauwerke zu 
errichten. Die Errichtung von Bauwerken ist nur möglich, 
wenn die innerhalb der vor genannten Normen geforderten 
Abstände nachgewiesen werden. 
Verbindungen und Abspannungen, Plakate, Planen und 
sonstige Teile dürfen an Masten von Freileitungen nicht an-
gebracht werden 
 
Baumpflanzungen in der Nähe unserer Freileitungen stim-
men wir grundsätzlich nicht zu, da diese bedingt durch den 
Baumwuchs, zur Beeinträchtigung der Versorgungszuverläs-
sigkeit unserer Kunden führen können. 
Die Zugänglichkeit der Maststandorte und der Trasse ist für 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten jederzeit zu ge-
währleisten. 
 
Bei geplanten Straßen hat der Abstand zwischen Fahrbahn-
kante und den Masteckstielen, die der Fahrbahn zugewandt 
sind, mindestens 15 m zu betragen. Maßnahmen des Anfahr-
schutzes müssen im Einzelfall gesondert abgestimmt wer-
den 
 
Bei der Kreuzung mit Straßen und befahrbaren Verkehrsflä-
chen aller Art ist gemäß DIN EN 50341 zwischen Fahrbahn-
oberkante und Leiterseil ein Mindestabstand bei größtmög-
lichem Leiterseildurchhang von 7 m einzuhalten. Die Ermitt-
lung des größten Leiterseildurchhanges und des seitlichen 
Ausschwingens erfolgt unter Berücksichtigung der DIN EN 
50341. Es ist deshalb erforderlich, dass ein Bauprojekt bei 
E.DIS zur Prüfung auf Einhaltung der nach DIN EN 50341 ge-
forderten Abstände eingereicht wird, aus der die Fahrbahn-
höhe, bisherige Geländehöhe und benachbarten Maststand-
orte hervorgehen. 
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Außenstelle Hamburg/Schwerin 

   
Eisenbahn-Bundesamt, Pestalozzistraße 1, 19053 Schwerin 

 
MIKAVI Planung GmbH 
Frau Lisa Köhn 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
 

Bearbeitung: Karin Rasokat 

Telefon: +49 (385) 7452-144 

Telefax: +49 (385) 7452-5149 

E-Mail: RasokatK@eba.bund.de 

Sb1-hmb-swn@eba.bund.de 

Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de 

Datum: 12.12.2022 

Geschäftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben) EVH-Nummer: 256039 

57144-571pt/016-2022#358   

 

Betreff: 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow 

Bezug: Ihr Schreiben vom 01.12.2022, Az. wib/köh_3126 

Anlagen: 0 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ihr Schreiben ist am 01.12.2022 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier unter 

dem o. a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger 

öffentlicher Belange. 

 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen 

und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft 

als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben 

die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 

berühren. 

 

Die in Rede stehende 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Altentreptow liegt in 

einiger Entfernung von Eisenbahnstrecken. 

Daher sehe ich keine Betroffenheit des Eisenbahn-Bundesamtes und es bestehen aus 

planrechtlicher Sicht keine Bedenken. 
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Diese Stellungnahme wird elektronisch übermittelt und trägt deshalb keine Unterschrift. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Gez.Rasokat 
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Lisa Köhn

Von: info@ewe-netz.de
Gesendet: Dienstag, 6. Dezember 2022 14:07
An: Lisa Köhn
Betreff: AW: 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow, 

Stellungnahme EWE NETZ GmbH 2022-6640 ID[|#1695324880#50653556#
75801a4#|]

Guten Tag Frau Köhn, 
 
vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Belange. 
 
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen 
der EWE NETZ GmbH. 
 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und 
dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass 
diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 
 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, 
Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, 
sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die 
gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ. 
Bitte planen Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -korridore für Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und 
Gasversorgungsleitungen gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit ein. Weiterhin kann für die Stromversorgung von 
Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer Trafostation erforderlich sein. Für die Auswahl eines geeigneten 
Stationsplatzes (ca. 6m x 4m) möchten wir Sie bitten, uns in weitere Planungen frühzeitig mit einzubinden. 
Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versorgungskonzept umgesetzt wird oder im 
Schwerpunkt auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen (z.B. durch Einsatz von Wärmepumpen o. ä.) verzichtet 
werden soll. 
 
Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der 
EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende 
Kostentragung vertraglich geregelt. 
 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen. 
 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für 
den Fall der Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind 
beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen 
Bedingungen wesentliche Faktoren. 
 
Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. Dies kann im betreffenden Planbereich 
über die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- und 
Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes Verfahren 
der Planauskunft zur Verfügung stellen zu können - damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veralteten 
Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über die genaue Art und Lage unserer zu 
berücksichtigenden Anlagen über unsere Internetseite: 
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen 
 
Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig ausschließlich an unser Postfach info@ewe-
netz.de und ändern zudem die Anschrift der EWE NETZ GmbH in Ihrem System: Cloppenburger Str. 302, 26133 
Oldenburg. Sollte ein E-Mail Versand nicht möglich sein, nutzen Sie bitte nur diese postalische Anschrift! 
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Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Katja Mesch unter der folgenden Rufnummer: 
0151-74493155. 
 
 
Freundliche Grüße  
 

 
 
Katja Mesch 
 
 
EWE NETZ GmbH 
Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg 
 
https://www.ewe-netz.de/kontakt 
Internet: www.ewe-netz.de  
 
Handelsregister Amtsgericht Oldenburg, HRB 5236  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Urban Keussen 
Geschäftsführung: Torsten Maus (Vorsitzender) Jörn Machheit 
 
 
 
 
---- Ursprüngliche Nachricht ---- 
Von: "Lisa Köhn" <koehn@mikavi-planung.de> 
Empfangen: 01.12.2022, 13:44 
An:  
Betreff: 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow 
 
> Sehr geehrte Damen und Herren, 
> 
> 
> 
> im Auftrag der Stadt Altentreptow beteiligen wir Sie gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Träger öffentlicher Belange 
Bebauungsplan am o.g. Vorhaben. 
> 
> Antworten und Stellungnahmen per E-Mail senden Sie bitte an folgende Adresse: toeb@mikavi-planung.de 
> 
> 
> 
> Mit freundlichen Grüßen 
> 
> 
> 
> Lisa Köhn 
> 
> 
> 
> MIKAVI Planung GmbH 
> 
> Mühlenstraße 28 
> 
> 17349 Schönbeck 
> 
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> koehn@mikavi-planung.de 
> 
> www.mikavi-planung.de 
> 
> Tel. +49 3968 2111790 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Geschäftsführerin: Christiane Leddermann 
> – Amtsgericht Neubrandenburg – HRB 21550 – 
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Lisa Köhn

Von: Czech, René <Rene.Czech@gascade.de> im Auftrag von Leitungsauskunft 
GASCADE <leitungsauskunft@gascade.de>

Gesendet: Dienstag, 6. Dezember 2022 07:22
An: TöB
Betreff: 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow
Anlagen: 13_ Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow.msg; BIL-

Flyer-Kommune_Jan-2021.pdf; BIL-Boardingpass.pdf
Signiert von: leitungsauskunft@gascade.de

   
Aktenzeichen: 20221206-071838  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben.  

Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport 
GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH & Co. KG.  

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, dass 
unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber mit 
ein.  

Für externe Kompensationsmaßnahmen muss sichergestellt sein, dass diese unsere Anlagen nicht beeinträchtigen 
und nicht im Schutzstreifen unserer Anlagen stattfinden werden. Sollten externe Flächen zur Deckung des 
Kompensationsbedarfs erforderlich sein, sind uns diese ebenfalls mit entsprechenden Planunterlagen zur 
Stellungnahme vorzulegen. Eine Auflistung der Flurstücke in der Begründung oder im Umweltbericht ist nicht 
ausreichend.  
   
Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.  
   

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Anfragen zu Leitungsauskünften, Schachtgenehmigungen, TÖB-
Beteiligungen etc. an die oben genannten Anlagenbetreiber ab sofort ausschließlich über das kostenfreie BIL-
Onlineportal unter  

https://portal.bil-leitungsauskunft.de  

einzuholen sind.  
   
Bitte richten Sie daher Ihre zukünftigen Anfragen an uns, direkt an das o.g. BIL-Portal.  
Sollten Sie Ihre Anfrage bereits in das BIL-Portal eingestellt haben, betrachten Sie diese Mail bitte als 
gegenstandslos.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........  

Das BIL-Online-Portal ist eine Initiative und ein Zusammenschluss einer Vielzahl von Leitungsbetreibern und stellt 
eine umfassende spartenübergreifende sowie bundesweite Online-Leitungsauskunft bereit.  

Die Nutzung der BIL-Leitungsauskunft ermöglicht Ihnen, Ihre Bau-/Planungsanfrage direkt online einfach und schnell 
zu formulieren.  

BIL eG und ALIZ GmbH & Co. KG vereinbaren enge Zusammenarbeit!  
Ab Juli 2019 vereinbaren die führenden Unternehmen zur Leitungsrecherche für Netzbetreiber (BIL eG) und der 
Bauwirtschaft (ALIZ GmbH & Co. KG) eine umfassende Zusammenarbeit zur Bereitstellung einer zentralen 
Onlineplattform für Bauanfragen in Deutschland. Mit Inkrafttreten der Kooperationsvereinbarung können nunmehr 
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spartenübergreifend alle bekannten Leitungsbetreiber der beiden etablierten Leitungsauskunftsportale mit einer 
einzigen Bauanfrage zentral über das BIL-Portal erreicht werden.  

Ihr Vorteil: Sie müssen Ihre Anfrage nur einmalig eingeben und erreichen direkt alle an BIL sowie ALIZ 
angeschlossenen Leitungsbetreiber. Bei Zuständigkeit erfolgt die Stellungnahme durch die Netzbetreiber und 
rechtssichere Archivierung des gesamten Anfragevorganges vollständig digital und übersichtlich innerhalb des BIL-
Portals.  

Weitere Informationen über BIL können Sie der Seite http://bil-leitungsauskunft.de entnehmen.  

Wir bitten um Verständnis und bedanken uns für Ihre Mithilfe.  

Welche personenbezogenen Daten unsererseits nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben und verarbeitet werden, können Sie unserer 
Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnehmen. Diese finden Sie im Internet unter 
https://www.gascade.de/datenschutz.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

   

 
GASCADE Gastransport GmbH  
Sitz der Gesellschaft: Kassel, Deutschland 
Handelsregister: Amtsgericht Kassel, HRB 13752 
Geschäftsführer: Dr. Christoph-Sweder von dem Bussche-Hünnefeld, Dr. Igor Uspenskiy 
Aufsichtsratsvorsitzender: Thilo Wieland 
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GDMcom GmbH Maximilianallee 4 04129 Leipzig

Ansprechpartner Ute Hiller

Telefon 0341/3504-461

E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de

Unser Zeichen PE-Nr.: 11130/22
Reg.-Nr.: 11130/22

PE-Nr. bei weiterem Schriftverkehr 
bitte unbedingt angeben!

MIKAVI Planung GmbH 
Frau Lisa Köhn 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck

Datum 07.12.2022

13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow - Vorentwurf 
(BP-Gebiet Nr. 42 "Sondergebiet REWE Stralsunder Str.")

Ihre Anfrage/n vom: an: Ihr Zeichen:
E-Mail 01.12.2022 ONTRAS wib/köh_3126
E-Mail 01.12.2022 GDMCOM wib/köh_3126

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen  Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg nicht betroffen  Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein
VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind!
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Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.703698, 13.252087

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang
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Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow - 
Vorentwurf (BP-Gebiet Nr. 42 "Sondergebiet REWE Stralsunder Str.")

PE-Nr.: 11130/22
Reg.-Nr.: 11130/22

ONTRAS Gastransport GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten 
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auflage:
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten 
Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –

PE-Nr. 11130/22 - 07.12.2022 - Seite 3 von 4



Reg.-Nr.:

Bearbeiter:

Maßstab:

gedruckt am:

Diese Karte ist nicht zur Maßentnahme geeignet.

11130/22

Hiller, Ute 07.12.2022

onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

1 : 10000

Die Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet!

PE-Nr.: 11130/22

Karte:

Eventuell vorhandene Anlagen von Anlagenbetreibern werden nicht dargestellt!
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Postanschrift: Hausanschrift:  

LPBK M-V LPBK M-V Telefon:  +49 385 2070 -0 

Postfach Graf-Yorck-Straße 6 Telefax:  +49 385 2070 -2198 

   E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 

19048 Schwerin 19061 Schwerin Internet: www.brand-kats-mv.de 

   Internet:  www.polizei.mvnet.de 

 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

 

13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow 

Ihre Anfrage vom 01.12.2022; Ihr Zeichen:       
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange. 
 
Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender Landesrelevanz ist das 
LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig. 
 
Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den 
als untere Verwaltungsstufe örtlich zuständigen Landkreis bzw. zuständige kreisfreie Stadt. 
 
Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern 
Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. 
 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
verantwortlich. 
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf 
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die 
Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des 
Baufeldes einzuholen. 
 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) 
der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des 
LPBK M-V. 
 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik 
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 

Mecklenburg-Vorpommern 
Abteilung 3 

 

LPBK M-V, Postfach 19048 Schwerin  

 
MIKAVI Planung GmbH 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 
 

  

bearbeitet von: Frau Thiemann-Groß 

Telefon: 0385 / 2070-2800 

Telefax: 0385 / 2070-2198 

E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 

Aktenzeichen: LPBK-Abt3-TÖB-8113-2022 

Schwerin, 10. Januar 2023 
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Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter „Munitionsbergungsdienst“ das 
Antragsformular sowie ein Merkblatt über die notwendigen Angaben. 
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 
 
Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
gez. Cornelia Thiemann-Groß 
(elektronisch versandt, gültig ohne Unterschrift) 

 
 

http://www.brand-kats-mv.de/




Landesamt für innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

MIKAVI Planung GmbH

Mühlenstraße 28
DE-17349 Schönbeck

bearbeitet von:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Az:

Schwerin, den

Frank Tonagel
(0385) 588-56268
(0385) 509-56030
geodatenservice@laiv-mv.de
http://www.laiv-mv.de
341 - TOEB202200868

01.12.2022

Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: F-Plan WG: 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow

Ihr Zeichen: 1.12.2022

Anlage:   Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schätzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Vermittlung:
Telefax:
Internet:
 

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de
 

Hausanschrift:
 
 
 

LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin
 

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130



M e r k b l a t t

über die Bedeutung und Erhaltung
der Festpunkte der amtlichen geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

1. Festpunkte der Lagenetze sind Geodätische Grundnetzpunkte 

 (GGP), Benutzungsfestpunkte (BFP), Trigonometrische Punkte 

 (TP) sowie zugehörige Orientierungspunkte (OP) und Exzentren, 
 deren Lage auf der Erde durch Koordinaten mit Zentime-
 tergenauigkeit im amtlichen Lagebezugssystem festgelegt ist. Sie 
 bilden die Grundlage für alle hoheitlichen Vermessungen (Landes-
 vermessung und Liegenschaftskataster), aber auch für technische 
 und wissenschaftliche Vermessungen.
 Es gibt Bodenpunkte und Hochpunkte.
 Ein Bodenpunkt ist in der Regel ein 0,9 m langer Granitpfeiler, des-
 sen Kopf ca. 15 cm aus dem Erdreich herausragt. In Ausnahmefällen 
 kann der Pfeiler auch bodengleich gesetzt („vermarkt“) sein. Die 
 Pfeiler haben eine Kopffläche von 16 cm x 16 cm bis 30 cm x 30 cm 
 mit Bohrloch, eingemeißeltem Kreuz oder Keramikbolzen. Auf der 
 Kopffläche oder an den Seiten sind in Nordrichtung ein Dreieck , 
 in Südrichtung die Buchstaben „TP“ eingemeißelt. Andere Pfeiler 
 sind mit den Buchstaben O, FF, AF oder FW gekennzeichnet. In 
 Ausnahmefällen gibt es hiervon abweichende Vermarkungen auf 
 Bauwerken (Plastikkegel mit  und TP, Keramikbolzen u. a.).
 Bodenpunkte haben unter dem Granitpfeiler in der Regel eine 
 Granitplatte. 
 Hochpunkte sind markante Bauwerksteile (z. B. Kirchturm- oder 
 Antennenmastspitzen), die weithin sichtbar sind und als Zielpunkt 
 bei Vermessungen dienen.

2. Höhenfestpunkte (HFP) sind Punkte, die mit Millimetergenauigkeit 
 bestimmt und für die Normalhöhen im amtlichen Höhen-
 bezugssystem berechnet wurden. Sie bilden die Grundlage für 
 groß- und kleinräumige Höhenvermessungen, wie z. B. topogra-
 phische Vermessungen, Höhendarstellungen in Karten, Höhen-
 festlegungen von Gebäuden, Straßen, Kanälen u. a., auch für die 
 Beobachtung von Bodensenkungen.
 Als HFP dienen Metallbolzen („Mauerbolzen, Höhenmarken“). Sie 
 werden vorzugsweise im Mauerwerk besonders stabiler Bauwerke 
 (Kirchen, Brücken u. a.) so eingesetzt („vermarkt“), dass eine Mess-
 latte von 3,10 m Höhe jederzeit lotrecht auf dem Bolzen aufgehalten 
 werden kann.
 Im unbebauten Gelände sind die Bolzen an Pfeilern aus Granit 
 („Pfeilerbolzen“) angebracht. Diese Pfeiler haben eine Kopffläche 
 von 25 cm x 25 cm und ragen im Normalfall 20 cm aus dem Boden 
 hervor. Besonders bedeutsame Punkte sind unterirdisch vermarkt 
 (Unterirdische Festlegung - UF) und durch einen ca. 0,9 m langen 
 Granitpfeiler (16 cm x 16 cm) mit den Buchstaben „NP“ oberirdisch 
 gekennzeichnet. Im Normalfall ist er 2 m von der UF entfernt so ver-
 markt, dass sein Kopf ca. 15 cm aus dem Boden ragt.

3. Festpunkte der Schwerenetze (SFP) sind Punkte, für die mittels 
 gravimetrischer Messungen Schwerewerte im amtlichen Schwe-
 rebezugssystem ermittelt wurden. Sie sind mit einer Genauigkeit 
 von 0,03 mGal (1 mGal = 10-5 m/s²) bestimmt und bilden die 
 Grundlage für verschiedene praktische und wissenschaftliche 
 Arbeiten, z. B. auch für Lagerstättenforschungen.
 SFP sind mit Messingbolzen (Ø 3 cm mit Aufschrift „SFP“ und ), 
 Pfeilern oder Platten aus Granit vermarkt. Ihre Standorte befinden 
 sich auf befestigten Flächen an Gebäuden, in befestigten Straßen, 
 aber auch in unbefestigten Wegen. Sie sind allgemein sichtbar, be-
 hindern aber nicht den Verkehr. Die Granitplatten sind 60 cm x 
 60 cm bzw. 80 cm x 80 cm groß und mit einem eingemeißelten 
 Dreieck  gekennzeichnet. Im Kopf der Granitpfeiler befindet sich 
 ein flacher Bolzen.

4. Gesetzliche Grundlage für die Vermarkung und den Schutz von 
 Vermessungsmarken  ist das „Gesetz über das amtliche Geoinfor-

 mations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und Ver-
 messungsgesetz - GeoVermG M-V)“ vom 16. Dezember 2010 
 (GVOBl. M-V S. 713).
 Danach ist folgendes zu beachten:

 Eigentümer und Nutzungsberechtigte  (Pächter, Erbbau-
 berechtigte u. ä.) haben das Ein- bzw. Anbringen von Vermessungs-
 marken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) auf ihren Grundstücken und an 
 ihren baulichen Anlagen sowie das Errichten von Vermes-
 sungssignalen für die Dauer von Vermessungsarbeiten zu dulden. 
 Sie haben Handlungen zu unterlassen, die Vermessungsmarken 
 sowie ihre Erkennbarkeit und Verwendbarkeit beeinträchtigen 
 könnten. Hierzu zählt auch das Anbringen von Schildern, Brief-
 kästen, Lampen o. ä. über HFP, weil dadurch das lotrechte Aufstellen 
 der Messlatten auf den Metallbolzen nicht mehr möglich ist.

 Maßnahmen, durch die Vermessungsmarken gefährdet werden 
 können, sind unverzüglich der Vermessungs- und Geoinformations-
 behörde (siehe unten) mitzuteilen. Dieses gilt z. B., wenn Teile des 
 Gebäudes, an dem ein HFP angebracht ist, oder wenn als TP be-
 stimmte Teile eines Bauwerkes (Hochpunkt) ausgebessert, umge-
 baut oder abgerissen werden sollen. Gefährdungen erfolgen auch 
 durch Straßen-, Autobahn-, Eisenbahn-, Rohr- und Kabelleitungsbau. 
 Erkennt ein Eigentümer oder Nutzungsberechtigter, dass Vermes-
 sungsmarken bereits verlorengegangen, schadhaft, nicht mehr er
 kennbar oder verändert sind, so hat er auch dieses mitzuteilen.

 Mit dem Erdboden verbundene Vermessungsmarken werden von 
 kreisförmigen Schutzflächen umgeben. Der Durchmesser der 
 Schutzfläche beträgt 2 m, d. h., halten Sie bei Ihren Arbeiten min-
 destens 1 m Abstand vom Festpunkt! Zusätzlich werden diese 
 Vermessungsmarken in den meisten Fällen durch rot-weiße 
 Schutzsäulen oder Schutzbügel, die ca. 1 m neben der Vermes-
 sungsmarke stehen, kenntlich gemacht.

 Für unmittelbare Vermögensnachteile, die dem Eigentümer oder 
 dem Nutzungsberechtigten durch die Duldungspflicht oder die 
 Inanspruchnahme der Schutzfläche entstehen, kann eine angemes-
 sene Entschädigung in Geld gefordert werden.
 Der Entschädigungsanspruch verjährt in einem Jahr, die Verjährung 
 beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Schaden entstanden 
 ist.

 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig das 
 Betreten oder Befahren von Grundstücken oder baulichen Anlagen 
 für zulässige Vermessungsarbeiten behindert, unbefugt Vermes-
 sungsmarken (z. B. Pfeiler oder Bolzen) einbringt, verändert oder 
 entfernt, ihren festen Stand oder ihre Erkennbarkeit oder ihre 
 Verwendbarkeit gefährdet oder ihre Schutzflächen überbaut, ab-
 trägt oder verändert. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
 Geldbuße bis zu 5000 € geahndet werden.

 Eigentümer oder Nutzungsberechtigte können zur Zahlung von 
 Wiederherstellungskosten herangezogen werden, wenn durch ih-
 re Schuld oder durch die Schuld eines Beauftragten eine Vermes-
 sungsmarke entfernt, verändert oder beschädigt worden ist. 
 Eigentümern, Pächtern oder anderen Nutzungsberechtigten wird 
 daher empfohlen, in ihrem eigenen Interesse die Punkte so kennt-
 lich zu machen (z. B. durch Pfähle), dass sie jederzeit als Hindernis 
 für Landmaschinen oder andere Fahrzeuge erkannt werden können. 
 Die mit der Feldbestellung beauftragten Personen sind anzuhalten, 
 die Vermessungsmarken zu beachten. 

Dieses Merkblatt ist aufzubewahren und beim Verkauf oder bei der Verpachtung des Flurstücks, auf dem der GGP, BFP, TP, OP, HFP oder 

SFP liegt, an den Erwerber oder Nutzungsberechtigten weiterzugeben.

Fragen beantwortet jederzeit die zuständige untere Vermessungs- und Geoinformationsbehörde oder das

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern    Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen

Lübecker Straße 289    19059 Schwerin

Telefon 0385 588-56312 oder 588-56267    Telefax 0385 588-56905 oder 588-48256260

E-Mail: Raumbezug@laiv-mv.de

Internet: http:// www.lverma-mv.de

Herausgeber: Druck:

© Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Landesamt für innere Verwaltung
Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern   
Stand: März 2014 Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin



Festlegungsarten der Festpunkte der geodätischen Lage-, Höhen- und Schwerenetze

TP (Meckl.) Steinpfeiler bis 35 cm x 35 cm 
(auch mit Keramikbolzen)*

SFP Messingbolzen Ø 3 cm SFP Granitplatte 60 cm x 60 cm oder 
80 cm x 80 cm

GGP Granitpfeiler 30 cm x 30 cm* oder
50 cm x 50 cm*

Hochpunkt (Turm Knopf u. a.) Markstein Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
mit „NP“

BFP/TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm 
(auch bodengleich)*

HFP Mauerbolzen (Ø 2 cm bis 5,5 cm) 
oder Höhenmarke

HFP Granitpfeiler 25 cm x 25 cm mit
seitlichem Bolzen und Stahlschutzbügel

TP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsignal und Schutzsäulen

OP Granitpfeiler 16 cm x 16 cm mit
Schutzsäule

* Oft mit Schutzsäule(n) oder Stahlschutzbügel



 
Besucheradressen Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Zum Amtsbrink 2 Regionalstandort Demmin Regionalstandort Neustrelitz Regionalstandort Neubrandenburg 

17192 Waren (Müritz) Adolf-Pompe-Straße 12-15 Woldegker Chaussee 35 Platanenstraße 43  

Telefon: 0395 57087-0 17109 Demmin 17235 Neustrelitz 17033 Neubrandenburg  

Fax: 0395 57087-65906     

IBAN: DE 5715 0501 0006 4004 8900     

BIC: NOLADE 21 WRN     

Umsatz-Steuernr.:079/133/801556 
Umsatzsteuer-Identifikationsnr.:DE18012814 

    

     

 

Landkreis  
Mecklenburgische Seenplatte 
Der Landrat 
 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
Postanschrift: PF 110264, 17042 Neubrandenburg  

 
  

 
 

 

13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Altentreptow 
 
hier:  Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow hat die Aufstellung der 13. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes beschlossen. 
 
Die Stadt Altentreptow führt hierzu als ersten Verfahrensschritt die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durch.  
Diese frühzeitige Behördenbeteiligung dient vorrangig der Festlegung von Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung (sog. Scoping). Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sollen die Gemeinde hierbei beraten.  
 
Zur Aufstellung der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Altentreptow wurde 
dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte der Vorentwurf mit Begründung (Stand: Novem-
ber 2022) zugesandt und um entsprechende Rückäußerung gebeten. 
 
Zu dem mir vorliegenden Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Al-
tentreptow, bestehend Planzeichnung und der Begründung nehme ich als Träger öffentlicher 
Belange wie folgt Stellung: 
 
 
1. Der Flächennutzungsplan der Stadt Altentreptow hat in der Fassung der Neubekannt-
machung mit Ablauf des 21. Juli 2014 Rechtswirksamkeit erlangt. Dieser unterlag bereits meh-
reren Änderungen, welche jedoch nicht die im vorliegenden Fall in Rede stehenden Flächen 
betreffen. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan werden für das o. g. Plangebiet konkrete 
Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.  
 

 
Stadt Altentreptow über 
Amt Treptower Tollensewinkel 
Rathausstraße 1 
17087 Altentreptow 

 

Regionalstandort /Amt /SG 
Waren (Müritz) /Bauamt /Kreisplanung 

 

Auskunft erteilt: Cindy Schulz  
 
E-Mail: cindy.schulz@lk-seenplatte.de 
Zimmer: Vorwahl Durchwahl 
3.32 0395 57087-2453 
Fax:0395 57087 65965  
Internet: www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de 
 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Datum 
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http://www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/
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Die aktuelle 13. Änderung wird vor dem Hintergrund der Ansiedlungsabsichten eines REWE-
Marktes vorgenommen. Hierzu stellt die Stadt aktuell die Satzung über den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan Nr. 42 „Sondergebiet REWE Stralsunder Straße“ auf um planungsrechtli-
che Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Die im rechtswirksamen Flächennutzungsplan aus-
gewiesenen Flächen für die Landwirtschaft sollen somit in ein Sonstiges Sondergebiet nach  
§ 11 Abs. 3 BauNVO mit der Zweckbestimmung ´großflächiger Einzelhandel´ geändert werden. 
Dem folge ich vom Grundsatz her. 
 
 
 
2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungspflicht nach 
§ 1 Abs. 4 BauGB). 
 
Eine landesplanerische Stellungnahme vom 14. Dezember 2022 liegt mir vor. Danach ent-
spricht die o. g. Planung den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. 
 
 
 
3. Dem Flächennutzungsplan ist gemäß § 5 Abs. 5 BauGB eine Begründung mit den An-
gaben nach § 2a BauGB beizufügen.  
In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke und wesentlichen Aus-
wirkungen des Bauleitplanes darzulegen. In dem Umweltbericht sind nach Anlage 1 des BauGB 
die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange 
des Umweltschutzes zu erörtern.  
 
Bezüglich der im Bauleitplanverfahren erforderlichen Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
wird in der vorliegenden Begründung zum o. g. Änderungsverfahren des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Altentreptow zunächst noch kein Umweltbericht beigefügt. Dieser ist im weiteren 
Planverfahren zu ergänzen. Auf die Möglichkeit der „Abschichtung“ nach § 2 Abs. 4 Satz 5 
BauGB weise ich in diesem Zusammenhang hin.  
 
 
 
4. Unter Berücksichtigung der Anmerkungen und Hinweise meiner Stellungnahme im 
Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur Satzung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 42 der Stadt Altentreptow bestehen zur vorliegenden Flächennutzungs-
planänderung der Stadt Altentreptow keine weiteren Anregungen oder Hinweise. 
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Cindy Schulz 
SB Bauleitplanung 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Lisa Köhn

Von: toeb@lung.mv-regierung.de
Gesendet: Mittwoch, 14. Dezember 2022 08:24
An: Lisa Köhn
Betreff:  22383 - 13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow

  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Vorhaben. 
  
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten Unterlagen vom 
01.12.2022 keine Stellungnahme ab. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Im Auftrag 
  
Hogh-Lehner 
–––––––––––––––––––– 
  

    
  
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie  
Goldberger Str. 12 b | 18273 Güstrow 
Telefon 0385/588 64 193 
toeb@lung.mv-regierung.de 
www.lung.mv-regierung.de 
  
  
  
  
  
  
 
Allgemeine Datenschutzinformation: 
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, 
ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen 
ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 
Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).  
Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz  











 

Deutsche Telekom Technik GmbH  
Hausanschrift: Technik Niederlassung Ost, Melitta-Bentz-Straße 10, 01099 Dresden | Besucheradresse: Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard 
Postanschrift: Riesaer Str. 5, 01129 Dresden | Internet: www.telekom.de 
Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590 
Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Peter Beutgen, Christian Kramm 
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Holzweg 2, 17438 Wolgast 

 
MIKAVI Planung GmbH 
 
Mühlenstraße 28 
17349 Schönbeck 

 

André Richter | PTI 23 Betrieb1 Wolgast 
0171 5618270 | Andre.Richter@telekom.de 
7. Dezember 2022  
 
13. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Altentreptow 
  
Vorgangsnummer:  3103-2022 
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die Vorgangsnummer an.  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.  
 
Gegen die 13. Änderung des o. g.  Flächennutzungsplanes gibt es grundsätzlich keine Bedenken. 
Wir weisen jedoch auf folgendes hin:  
 
In Ihrem Planungsbereich befinden sich keine in Betrieb befindlichen Telekommunikationslinien der 
Telekom, deren Lage Sie bitte aus dem beigefügten Plan entnehmen. 
 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben. 
 
Für zukünftige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes sind in allen Verkehrswegen geeignete und 
ausreichende Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 
 
Für Fragen zum Inhalt unseres Schreibens stehen wir Ihnen unter o.g. Kontaktmöglichkeiten oder unserer 
Besucheranschrift zur Verfügung. 
  
Deutsche Telekom Technik GmbH 
PTI 23, B 1  
Barther Straße 72 
18437 Stralsund 
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Freundliche Grüße 

i.A. 

 

 

 

André Richter 
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